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§ 195 EO Uberbot

EO - Exekutionsordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

1. (1)Wenn das Meistbot, fur das der Zuschlag erteilt wurde, drei Viertel des Schatzungswertes der Liegenschaft und
des Zubehérs nicht erreicht, kann die Versteigerung durch ein Uberbot unwirksam gemacht werden.

2. (2)Ein solches Uberbot ist zu beriicksichtigen, wenn dem Uberbieter kein ihn vom Bieten im Versteigerungstermin
ausschliefendes Hindernis entgegensteht und wenn er sich bereit erklart, einen das frihere Meistbot mindestens
um ein Viertel Gbersteigenden Preis zu entrichten und die fir die frihere Versteigerung geltenden
Versteigerungsbedingungen zu erfiillen. Unterliegt die Ubertragung des Eigentums landesgesetzlichen
Grundverkehrsgesetzen, so sind die entsprechenden Vorschriften zu beachten.

In Kraft seit 01.07.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 195 EO Überbot
	EO - Exekutionsordnung


